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SnapoStjeilieSje SewtÖt»

gaagea Öer ©ißöt 8iiïW)
routben ont 26. Stooember fut
folgenbe Sauprojefte, teil'
weife unter Seblngungen, et'
teilt: ©îabi Qöric^ fût @ï'

ftettung elneë £>oljfpâneraumeê unb etne§ 3lufjuge§ im

£>aufe gtoffergaffe 13 J unb ®urdEjbrecïpng bet Sranb=

mauer gegen ba» £>au§ Serf. 3tc. 661, 1 i

fc^roifter Sîjomami für einen Umbau im 3. ©tod be§

£>aufes> Stennweg 59, .ßüridj 1; @mil ©dfwpjer ©toll
för einen Um= unb 3Inbau fßarfring 51, 3üti(^ 2; @.

35Uner, Strdjiteft, für etne ©infrtebung ©roffelftraffe 30,
8üric£) 2; ©. §elb gürft, är^iteft, für gtoei ®oppeU

metjrfamilienljäufer ?pilbafirafie 15 unb 17, güticfy 4;
gr. Gronauer für etn SOtagajtngebäube an ber £>ol)l=

ftrafje, 3ünd) 4; Stid&arb Seuttner für eine Stützmauer
Kloëbacbftr. 110, 3üridE> 7.

Windaus für öea ?)ad|tïMS> 3S^d)- 3m |>afen
non ©nge mirb jmjeit ba§ neue Klubl)au§ für ben

Dadjtflub 3üa$ gejimmert. ®a§ fdEjmude ©tjalet wirb
in roenigen Sagen unter ®adi) gebraut fein unb enthält
neben einem ©itpngëraum noc^ cine 3£njabl oon Kabinen
für btc ilRitglteber.

Sanitises a«ê ÜReilen (3ü«$)- 3iuc^ in ber Krteg§=
Jett ift bie Sauluft in (jteftger ©emeinbe nie g an?, er<=

lofdijen. 3m Sßinfel, nörblid) oom ©etbereigebäube, er*
ïjebt fid) etn groffer jroelftödiger Sau mit Dberlidjtfenftern,
in bem fdjort feit einiger 3ett bie SOlafc^lnen montiert
roerben. @§ ift ba§ bie neue ©elbenroeberet ber girma
3terj & Saumann au§ 3üridEj. 3ludE) an ber galten=
flrafje finb jwet Saugefpanne aufgefietlt. 3ln prächtiger,
unoerbaubarer Sage, mitten in ben Stehen brin, mitt
bort bem Semebnten nadi) fjjetr ©onberegger, Serroalter
be§ ©leUrijitätSwerfei, etn dinfamitientjauê bauen laffen.

SdjmaIfpur*BaljH Saagentljai — Hieldjnau. ®er
Sunbeêrat beantragt ber Sunfceëoerjammlung, einer @ln=

gäbe ber ®ire!tion ber Sangenti)al -ÉteldEpamSabn 31. ©.
golge ju geben, wonad) SIrtiïel 8 ber Konjeffion burd^
folgenben 3"fati ergänjt mirb:

„3" bejug auf bie Senütpng ber öffentlichen Straffen
für bte 3Mage unb ben Setrieb ber Saljn gelten bte

Sorfdjriften be§ SefcljluffeS be§ ©roffen Stateê be§ Kam
ton§ Sern oom 26. SJtai 1913, foroett biefe Sorfd)riften
nicht mit ber gegenwärtigen Konjeffion unb ber SunbeS*
gefe^gebung im SBiberfprudf) flehen."

®er ©roffe Stat be§ Kanton§ Sern hatte nämlich
ber SahngefeUfchaft im ©uboentiontetungSbefchluf? bie

Serpfliçhtung auferlegt, bei ben Sunbeëbeljikben um bte

KonjeffionSergänjung im ©inne ber Slufnahme ber Se=

miüigung jur Senütpng ber ©taatêftraffe Sütjberg—
ÏOturgenthal unb Sangentbai—SDteldhnau im ®otfe 9Md&=
nau einjuïommen. Stach etner im £>erbft 1915 oorge*
nommenen Panänberung ift jebodf) bte Senütjung ber
Staatgftraffe im ®orfe SÜteldpau Ijttifällig geworben, fo

Baupolizeiliche Bewilli-
gungeN der Stadt Zürich
wurven am 26. November für
folgende Bauprojekte, teil-

weise unter Bedingungen, er-

teilt: Stadt Zürich für Er-

ftellung eines Holzspäneraumes und eines Aufzuges im

Hause Flößergasse 16 und Durchbrechung der Brand-
mauer gegen das Haus Vers.-Nr. 661, Zürich 1; Ge°

schwifter Thomann für einen Umbau im 3. Stock des

Hauses Rennweg 59. Zürich 1; Emil Schwpzer-Stoll
für einen Um- und Anbau Parkring 51, Zürich 2; E.
Zöllner, Architekt, für eine Einfriedung Drosfelstraße 36,

Zürich 2; G. Held-Fürst, Architekt, für zwei Doppel-
Mehrfamilienhäuser Hildastraße 15 und 17, Zürich 4;
Fr. Kronauer für ein Magazingebäude an der Hohl-
straße, Zürich 4; Richard Beuttner für eine Stützmauer
Klosbachstr. 110, Zürich 7.

KlubtzauS für deu Nachtklub Zürich. Im Hafen
von Enge wird zmzeit das neue Klubhaus für den

Nachtklub Zürich gezimmert. Das schmucke Chalet wird
in wenigen Tagen unter Dach gebracht sein und enthält
neben einem Sitzungsraum noch eine Anzahl von Kabinen
für die Mitglieder.

Banliches ans Meilen (Zürich). Auch in der Kriegs-
zeit ist die Baulust in hiesiger Gemeinde nie ganz er-

loschen. Im Winkel, nördlich vom Gerbereigebäude, er-
hebt sich ein großer zweistöckiger Bau mit Oberlichtfenstern,
in dem schon seit einiger Zeit die Maschinen montiert
werden. Es ist das die neue Seidenweberei der Firma
Fierz â Baumann aus Zürich. Auch an der Halten-
straße sind zwei Baugespanne aufgestellt. An prächtiger,
unverbaubarer Lage, mitten in den Reben drin, will
dort dem Vernehmen nach Herr Sonderegger, Verwalter
des Elektrizitätswerkes, ein Einfamilienhaus bauen lassen.

Schmalspur-Bah» La«genthal —Melchnau. Der
Bundesrat beantragt der Bundesversammlung, einer Ein-
gäbe der Direktion der Langenthal -Melchnau-Bahn A. G.
Folge zu geben, wonach Artikel 8 der Konzession durch
folgenden Zusatz ergänzt wird:

„In bezug auf die Benützung der öffentlichen Straßen
für die Anlage und den Betrieb der Bahn gelten die
Vorschriften des Beschlusses des Großen Rates des Kan-
tons Bern vom 26. Mai 1913, soweit diese Vorschriften
nicht mit der gegenwärtigen Konzession und der Bundes-
gesetzgebung im Widerspruch stehen."

Der Große Rat des Kantons Bern hatte nämlich
der Bahngesellschaft im Suboentionierungsbeschluß die

Verpflichtung auferlegt, bei den Bundesbehörden um die
Konzesfionsergänzung im Sinne der Aufnahme der Be-
willigung zur Benützung der Staatsstraße Bützberg—
Murgenthal und Langenthal—Melchnau im Dorfe Melch-
nau einzukommen. Nach einer im Herbst 1915 vorge-
nommenen Planänderung ist jedoch die Benützung der
Staatsstraße im Dorfe Melchnau hinfällig geworden, so
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bajj bte Sonzeffion nun in biefem ©inne abgeänbert roirb.
9Bic bie bunbeSrätlid^e 93otfc£)aft ausführt,

roirb bie Bahn bemnächftmit ben Sauarbeiten
beginnen ïônnen, ba bie gtnanjterung feitenê beS
(Staates unb ber ©emehtben nun burcbgefü^rt ift.

SanltcfjeS au§ ©JarttS. ©er ©emeinberat unter-
breitet ber ©emetnbeoerfammtung nom 19. ©ejember ein

Srojeît für bie ©rricfjtung eines ftäbtifchen
offenen ©chroimmbabeS mit einem Softenooran=
fc^Iag oon 58,000 gr.

Bauliches attS SfreHmrg. ©er ©rofje iRat beroib
ligte etnen Srebit oon 3,400,000 gr. jur ®rroeite
rung ber Qrrenanftalt in 9ftaffenS.

®ie Bauarbeiten an Der neuen Cmuenfteinlinie
ftnb nun in baS lebte ©labium eingetreten unb mit leb*
haftem QWereffe roirb non ber Beoôlîerung ber gort«
gang ber Arbeiten oerfolgt. 9ftan ift jum ©eil oer>
rounbert, baff man mit oerhältniSmäf3ig roenig SlrbeitS«
ïrûften bie Slrbeit bewältigen mochte. ©te gegenroârtige
Hauptarbeit fett einiger 3eit ift bte Segung'ber ©eletfe,
roelche Arbeit auf ber ©trecfe ©iffad^—©elterîinben be>

reitS ooKenbet ift. ©S rourben fd)on Probefahrten oor>
genommen mit ßügen für bie Sftaterialbeförberung auf
ber ganzen neuen Streife. ®ie Unternebmerfirma Berger»
Berlin läfjt bereits ibre äftaf^inen unb SlrbeitSmaterial
auf bem neuen 9lormaIgeIeife nach OUen beförbern, unb
an ben Hauptbaufteüen ber ©unnelunternebmung bei
©ecfnau baben bereits bte SlufräumungSarbeiten begonnen,
©te aufgefüllten unb aum ©eil febt hohen Söfdjungen
oerurfadben burib ftetige Slupüung immer noch 9fta<h=
arbeiten unb ebenfo roirb noch am jroeiten Hauptgeletfe
auf ber ©trecle ©iffacb—©elterflnben gearbeitet.

©oroett eS ftcb bis ie^t überfeben läfjt, roirb ber
Bahnhof ©elterîinben fünf ©eletfepaare erhalten, mit
beren ©rfieüung unb Segung aurjeit eine Slnjabl Arbeiter
befdbaftigt ftnb. ®te Unterlage=©dbotterfteine roerben auS
bem nabeliegenben Steinbruch Sienberg herbeigeholt unb
Ztoar auf eleîtrifcb betriebenen fRoümägeldjen. äftit ber
gertigfteüung ber ©eleifeunterlagen gebt jualetdb bie @r=

Teilung ber pfabrtsftrafjen aum Bahnhof ©elterîinben.
©er Sahnhof ©elterîinben erbält etnen großen 9ftilttär=
rampen, ber oiel Sftaterialjufubr unb 3lrbeit erhetfcht.
©aS ©tationSgebäube ift nun im Sftobbau ooüenbet unb
erbält feine QnnenauSftattung, an roelcber gegenroärtig
gearbeitet roirb. ©aS ffteftaurationSgebaube bagegen ift
nahezu ooüenbet unb bat bereits fetnen SBirtfcbaftSbetrteb
eröffnen fönnen. Salb ftnb auf bem ©elterîinben Bahn«
bof auch bie recht geräumigen Serronanlagen fertig erfteüt.

©oroett man auf ber ©trecîe ©iffacb—©ecfnau bei
fetner SBanberung beobachten îonnte, ftnb bereits einige
©trecfen ber neuen Slnie mit einer ©infrtebigung oer=
feben ; auffaüen mufj bem SBßanberer audj, ba£ bie oor=
gefebenen Haltefteüen fftümlingen unb Suiften norbfeitS
beS ©unnelS nocb nicht erfteüt finb, aber audj auf ber
©übfeite bei ©rimbacb finb bafür noch feine 3lnftalten
getroffen roorben.

©aS ©ageSgefprädb ber Beoôlîerung, bte zunächft am
neuen Hauenfteintunnel tnterefftert ift, brefjt ftd) um ben
3eitpunft ber SetrtebSeröpung. Sßäbrenb etnjelne mit
aüer Seftimmtbett an bie SetrtebSeröffnung aufS 9ieu=
jabr 1916 glauben, Ipien bteS anbere roteberum mit
Hlnbltdt auf bte SRücfftänbigfeit etneS ©etleS ber Arbeiten
nicbt für möglich.

Baljnbofninbauten in ä&einfelften (©burgau). ©ine
Slborbnung beS ©emetnberateS, beftebenb auS Herrn
©emeinbeammann Sombaufer unb Herrn ©emeinberat
Seüer botte tn ©t. ©aüen etne 3lubienj bei ber SceiS«
bireîtion IV tn ©acben ber bieftgen Sabnbofoerbältniffe.
®ie Sertreter ber Sretsbireflion halten bte Segebren

SCßeinfelbenS auf ©anterung ber llbelfiänbe auf bem

btefigen Sabnbof als ooüftänbig berechtigt unb roerben
ihr SftöglicbfteS tun, baff ber nötige Srebit für Ber«
breiterung ber beftebenben Unterführung nebft
einem öftlidjen unb roefilieben Slufftieg jum Serron
ber Sftitteltburgaubabn beroiüigt roirb. gür biefen
ift eine Sebacbung oorgefeben. ©urd) Serlegung ber
©eleife fübroäriS um minbeftenS 60 cm roirb ber Setron
beim 3lufnabmSgebäube erheblich entlüftet. Stuf bie nom
©emeinberat unb ber SetfehrS=Sommiffion poftulierte
feparate Unterführung jurn SEftittelperron muff auS tedb=

nlfcben ©rünben unb roegen ber aüp großen So^en oer=

jiebtet roerben. ©te Soften ber Umbauten, roie fie bie
SreiSbireîtion IV gegenüber ber 3lborbnung beS ®e=
meinberateS ju befürroorten in -Jluéftdjt fteüte, roerben
auf jirîa 60—70,000 gr. berechnet, ©te, foüen auf jroet
Qabre oerteilt roerben.

6t« 33<ut$>Miseired)t«
(Storrefp.)

®ie früher in SluSficbt gefteüte, umfangreiche 9lrbeit
oon Henn ®r. fur. 3. ©Ifer, ©efretär beS Saubeparte=
menteS beS Sant. ©t. ©aüen, ift letter ©age erfdjtenen,
als Sudh oon 234 ©eiten. ©tefe Seröffentlicbung ent=

hält fo roertooüe Sßlnfe für bie Bebörben unb ißrioaten,
ba^ in ïladbftebenbem einige SluSjüge jur aügemeinen
SenntniS gebracht roerben foüen:

Über bte ©eficbtSpuntte, unter benen bie Slrbeii oer=
fagt rourbe, gibt baS S or ro ort roobt bie befte 2Beg»

leitung :

„®le ootliegenbe, fpftematifdbe ©arfteüung beS jur=
seit im Santon ©t. ©aüen geltenben SaupolijeirechteS
ift auS ber SrortS unb oornefimli<h für bie Starts
gefährteben, ©te roili bauptia^ü^ ben fftecgtSjunano
rotebergeben, rote er beute im Santon ©t. ©aüen befiehl,
©beoretifdje Betrachtungen unb fMnmeife auf bte etn=

fdhlägige Siteratur haben baber nur in geringem ïïftajje
Ülufnabme gefunben. ©tcS gefebab namentltdh auch beS=

halb, roetl bte Slrbeit baju beftimmt ift, rtid^t nur bem

Quriften, fonbetn noch tn oermehrtem Sfta^e auäh ben
©emetnbebebörben unb bem bauenben Snblitum ein 9Beg=
roeifer in ber îonîreten tRedSjtSmaterie ju fein. ©teS er=

forberte, ba^ auf eine möglichfte ©emetnoerftânblichîeit
bebacht genommen rourbe. 3"^effen fonnten natürlicher«
roetfe mitunter theoretifdbe ©rörterungen ntdbt oermteben
metben. ©er unS oorgenommenen Aufgabe entfpreäbenb
mu|te in etfiet Stnte auch bte IRechtSfprechung bei Ute»

gierungSrateS in roeitgebenbfter SBetfe mitberöcJficf>tigt
roerben.

9lnla6 ju biefer Arbeit ergab oor aüem ber Umftanb,
bajj baS ft. gaüifche Saupolijeiredht nicht fobifigtert, fon«
betn in ben oerfchtebenfien fantonalen unb namentlich
loîalen ©rlaffen enthalten ift unb ju etnem niäht tleinen
©eile blo| tn ber SrajiS ber Sbminiftratioorgane jum
9luSbrucf fommt. Um etne mögliäbfte Soüftänbigfeit in
ber ©arfteüung ber für ben Sauenben in Betracht îom=
menben SftechtSoorfcbriften ju erzielen, haben mir uns nicht
gefreut, in mehrfacher Bejtehung über ben iftahmen, ber
im ©itel biefer ülbhanblung jum 3luSbruct fommt, htn=
auszugehen, ©o roerben audh bie im ©tnführungSgefeh
(©.©.) jum 3iailgefehbudh (3. ®. S.) enthaltenen pri«
oatrechtlichen Sorfchriften baure^lltchen QnhaltS (Si=
ftet= unb Sauanjeige, nachbarrechtlichen ©renaabftanb,
Sranbmauern, ©erüfiredbt), forote bte baupolizeilichen
Sorfdjriften ber SunbeSgefehgebung (pbrilbaupolijet,
©ampffeffel unb ©ampfgefäfie, ©dhladhlhänfer) behanbelt.

©Beil bie baupolizeilichen Sorfchriften tn ben oer«
fchiebenften ©rlaffen beS SunbeS, ber Santone unb ber
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daß die Konzession nun in diesem Sinne abgeändert wird.
Wiedie bundesrätliche Botschaft ausführt,

wird die Bahn demnächst mit den Bauarbeiten
beginnen können, da die Finanzierung seitens des
Staates und der Gemeinden nun durchgeführt ist.

Bauliches aus GlaruS. Der Gemeinderat unter-
breitet der Gemeindeversammlung vom 19. Dezember ein

Projekt für die Errichtung eines städtischen
offenen Schwimmbades mit einem Kostenvoran-
schlag von 58,000 Fr.

Bauliches aus Freiburg. Der Große Rat bewil-
ligte einen Kredit von 3,400,000 Fr. zur Er weite-
rung der Irrenanstalt in Massens.

Die Bauarbeite« an der neuen Haueusteiuliuie
sind nun in das letzte Stadium eingetreten und mit leb-
haftem Interesse wird von der Bevölkerung der Fort-
gang der Arbeiten verfolgt. Man ist zum Teil ver-
wundert, daß man mit verhältnismäßig wenig Arbeits-
kräften die Arbeit bewältigen mochte. Die gegenwärtige
Hauptarbeit seit einiger Zeit ist die Legung der Geleise,
welche Arbeit auf der Strecke Sisfach—Gelterkinden be-
reits vollendet ist. Es wurden schon Probefahrten vor-
genommen mit Zügen für die Materialbeförderung auf
der ganzen neuen Strecke. Die Unternehmerfirma Berger-
Berlin läßt bereits ihre Maschinen und Arbeitsmaterial
auf dem neuen Normalgeleise nach Ölten befördern, und
an den Hauptbaustellen der Tunnelunternehmung bei
Tecknau haben bereits die Aufräumungsarbeiten begonnen.
Die aufgefüllten und zum Teil sehr hohen Böschungen
verursachen durch stetige Auffüllung immer noch Nach-
arbeiten und ebenso wird noch am zweiten Hauptgeleise
auf der Strecke Sisfach—Gelterkinden gearbeitet.

Soweit es sich bis jetzt übersehen läßt, wird der
Bahnhof Gelterkinden fünf Geleisepaare erhalten, mit
deren Erstellung und Legung zurzeit eine Anzahl Arbeiter
beschäftigt sind. Die Unterlage-Schottersteine werden aus
dem naheliegenden Steinbruch Ktenberg herbeigeholt und
zwar auf elektrisch betriebenen Rollwägelchen. Mit der
Fertigstellung der Geleiseunterlagen geht zugleich die Er-
stellung der Zufahrtsstraßen zum Bahnhof Gelterkinden.
Der Bahnhof Gelterkinden erhält einen großen Militär-
rampen, der viel Materialzufuhr und Arbeit erheischt.
Das Stationsgebäude ist nun im Rohbau vollendet und
erhält seine Innenausstattung, an welcher gegenwärtig
gearbeitet wird. Das Restaurationsgebäude dagegen ist
nahezu vollendet und hat bereits seinen Wirtschaftsbetrteb
eröffnen können. Bald sind auf dem Gelterkinden Bahn-
Hof auch die recht geräumigen Perronanlagen fertig erstellt.

Soweit man auf der Strecke Sisfach—Tecknau bei
seiner Wanderung beobachten konnte, sind bereits einige
Strecken der neuen Linie mit einer Einfriedigung ver-
sehen; auffallen muß dem Wanderer auch, daß die vor-
gesehenen Haltestellen Rümlingen und Bückten nordseits
des Tunnels noch nicht erstellt sind, aber auch auf der
Südseite bei Trimbach sind dafür noch keine Anstalten
getroffen worden.

Das Tagesgespräch der Bevölkerung, die zunächst am
neuen Hauenstetntunnel interessiert ist, dreht sich um den
Zeitpunkt der Betriebseröffnung. Während einzelne mit
aller Bestimmtheit an die Betriebseröffnung aufs Neu-
jähr 1916 glauben, halten dies andere wiederum mit
Hinblick auf die Rückständigkeit eines Teiles der Arbeiten
nicht für möglich.

Bahnhosumbaute» in Weinfelden (Thurgau). Eine
Abordnung des Gemetnderates, bestehend aus Herrn
Gemeindeammann Bornhauser und Herrn Gemeinderat
Keller hatte in St. Gallen eine Audienz bei der Kreis-
direktion IV in Sachen der hiesigen Bahnhofoerhältnisfe.
Die Vertreter der Kreisdirektion halten die Begehren

Weinfeldens auf Sanierung der Ubelftände auf dem

hiesigen Bahnhof als vollständig berechtigt und werden
ihr Möglichstes tun, daß der nötige Kredit für Ver-
breiterung der bestehenden Unterführung nebst
einem östlichen und westlichen Aufstieg zum Perron
der Mittelthurgaubahn bewilligt wird. Für diesen
ist eine Bedachung vorgesehen. Durch Verlegung der
Geleise südwärts um mindestens 60 em wird der Perron
beim Ausnahmsgebäude erheblich entlastet. Auf die vom
Gemeinderat und der Verkehrs-Kommiffion postulierte
separate Unterführung zum Mittelperron muß aus tech-
nischen Gründen und wegen der allzu großen Kosten ver-
zichtet werden. Die Kosten der Umbauten, wie sie die
Kreisdirektion IV gegenüber der Abordnung des Ge-
meinderates zu befürworten in Aussicht stellte, werden
auf zirka 60—70,000 Fr. berechnet. Sie, sollen auf zwei
Jahre verteilt werden.

St. Gallisches Baupolizeirecht.
(Korresp.)

Die früher in Aussicht gestellte, umfangreiche Arbeit
von Herrn Dr. jur. I. Elf er, Sekretär des Baudeparte-
mentes des Kant. St. Gallen, ist letzter Tage erschienen,
als Buch von 234 Seiten. Diese Veröffentlichung ent-
hält so wertvolle Winke für die Behörden und Privaten,
daß in Nachstehendem einige Auszüge zur allgemeinen
Kenntnis gebracht werden sollen:

Über die Gesichtspunkte, unter denen die Arbeit ver-
faßt wurde, gibt das Vorwort wohl die beste Weg-
leitung:

„Die vorliegende, systematische Darstellung des zur-
zeit im Kanton St. Gallen geltenden Baupolizeirechtes
ist aus der Praxis und vornehmlich kür die Praxis
geschrieben. Sie null hauptsächlich den Recylszustano
wiedergeben, wie er heute im Kanton St. Gallen besteht.
Theoretische Betrachtungen und Hinweise auf die ein-
schlägige Literatur haben daher nur in geringem Maße
Aufnahme gefunden. Dies geschah namentlich auch des-
halb, weil die Arbeit dazu bestimmt ist, nicht nur dem

Juristen, sondern noch in vermehrtem Maße auch den
Gemeindebehörden und dem bauenden Publikum ein Weg-
weiser in der konkreten Rechtsmaterie zu sein. Dies er-
forderte, daß auf eine möglichste Gemeinverständlichkeit
bedacht genommen wurde. Indessen konnten natürlicher-
weise mitunter theoretische Erörterungen nicht vermieden
werden. Der uns vorgenommenen Aufgabe entsprechend
mußte in erster Linie auch die Rechtsprechung des Re-
gierungsrates in weitgehendster Weise mitberücksichtigt
werden.

Anlaß zu dieser Arbeit ergab vor allem der Umstand,
daß das st. gallische Baupolizeirecht nicht kodifiziert, son-
dern in den verschiedensten kantonalen und namentlich
lokalen Erlaffen enthalten ist und zu einem nicht kleinen
Teile bloß in der Praxis der Administrativorgane zum
Ausdruck kommt. Um eine möglichste Vollständigkeit in
der Darstellung der für den Bauenden in Betracht kom-
menden Rechtsvorschriften zu erzielen, haben wir uns nicht
gescheut, in mehrfacher Beziehung über den Rahmen, der
im Titel dieser Abhandlung zum Ausdruck kommt, hin-
auszugehen. So werden auch die im Einführungsgesetz
(E.G.) zum Zivilgesetzbuch (Z.G.B.) enthaltenen pri-
vatrechtlichen Vorschriften baurechtlichen Inhalts (Vi-
fier- und Bauanzeige, nachbarrechtlichen Grenzabstand,
Brandmauern, Gerüstrccht), sowie die baupolizeilichen
Vorschriften der Bundesgesetzgebung (Fabrikbaupolizet,
Dampfkessel und Dampfgefäße, Schlachthäuser) behandelt.

Weil die baupolizeilichen Vorschriften in den ver-
schiedensten Erlassen des Bundes, der Kantone und der
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